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Einleitung 

Das Recht auf einen Verteidiger in der ersten polizeilichen Vernehmung gehört 
- nicht zuletzt durch die Berichterstattung in den Medien - zu den auch in der Öf-
fentlichkeit bekanntesten Rechten des Beschuldigten im Strafverfahren. Da die Be-
deutung des Verteidigerkonsultationsrechts in der ersten polizeilichen Vernehmung 
heute zudem nicht mehr umstritten ist1, mag es auf den ersten Blick erstaunen, die-
sem Recht und insbesondere seiner Durchsetzbarkeit eine monographische Arbeit 
zu widmen. 

§ 136 Abs. 1 S. 2 StPO schreibt die Belehrung über das Recht auf einen Vertei-
diger vor, und es ist allgemein anerkannt, dass die Vernehmung zu unterbrechen 
ist, wenn der Beschuldigte die Hinzuziehung eines Verteidigers wünscht2• Daneben 
wird - zumeist im Zusammenhang mit der Belehrungspflicht - darauf verwiesen, 
die Vernehmungsbeamten hätten dem Beschuldigten auch die technischen Mög-
lichkeiten - Diensttelefon, Faxgerät, Telefonbuch - zur Kontaktaufnahme zur Ver-
fügung zu stellen3. 

Es besteht also scheinbar sowohl über das Recht auf einen Verteidiger als auch 
über die Pflicht, die faktische Durchsetzbarkeit des Rechts zu gewährleisten, Ei-
nigkeit. Aus diesem Grunde wurde auch das Urteil BGHSt 38, 372, in dem der 
4. Senat ein Verwertungsverbot annahm, wenn die Ausübung des Verteidigerbei-
standsrechts verweigert wird, einhellig begriißt4• Der Grundsatz, die Durchsetzung 
des Rechts auf einen Verteidiger dürfe nicht verhindert werden, mutet so selbstver-
ständlich an, dass er scheinbar weder einer Herleitung noch einer Konkretisierung 
bedarf. Es kann nämlich schwerlich überzeugen, dass die Vernehmungsbeamten 
den Beschuldigten zwar zunächst auf sein Recht hinweisen müssen, dann aber die 
Durchsetzung verhindem dürften. 

I Hellmann, Strafprozessrecht, Teil JI, § 5 Rdnr. 13. 
2 BGH, Az. 5 StR 604/84 v. 02 .10. 1984 (LG Bremen), zit. in: Strate/Ventzke, StV 1986, 

30 ff.; BGH, NJW 1992, 2903; BGHSt 38, 372; 42, 15; BGH, wistra 1999, 29; Boujong, in: 
KK, § 136 Rdnr. 14; Eisenberg, Beweisrecht, Rdnr. 566; Gundlach, in: AKStPO, § 136 
Rdnr. 25; Hanack, in: LR, § 136 Rdnr. 29; Hellmann, Strafprozessrecht, Teil li, § 5 Rdnr. 26; 
Kleinknecht/Meyer-Goßner, § 136 Rdnr. 10; Kühne, Strafprozessrecht, Rdnr. 356; Lemke, in: 
HKStPO, § 136 Rdnr. 24; Müller; in: KMR, § 136 Rdnr. 11; Rogall, in: SKStPO, § 136 
Rdnr. 37. 

3 Vgl. die Nachweise in Fn. 2. 
4 Beulke, NStZ 1996, 257; Hamm, NJW 1996, 2185 ff.; Herrmann, NStZ 1997, 209; Jung, 

JuS 1993, 428; Kaufmann, NStZ 1998, 474; Kiehl, NJW 1993, 501; Lesch, JA 1995, 157; 
Rieß, JR 1993, 334; Rogall, in: 2. Deutsch-ungarisches Kolloquium, S. 75, 94; Roxin, JZ 
1993,426. 
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Das ist wahrscheinlich der Grund, dass bislang weder dargelegt worden ist, wor-
aus sich das Verbot der Verhinderung der faktischen Rechtsdurchsetzung ergibt, 
noch der Versuch unternommen wurde, zu klären, was unter der Verweigerung der 
Verteidigerkonsultation zu verstehen ist. Der Blick auf einige mögliche Verhinde-
rungsmethoden zeigt jedoch, dass die Frage, was Verhinderung der Verteidigerkon-
sultation konkret bedeutet, nicht beantwortet werden kann, wenn kein Maßstab zur 
Beurteilung gefunden wird. Ist es beispielsweise eine Verweigerung, wenn der Ver-
nehmungsbeamte auf den Wunsch des Beschuldigten, einen Verteidiger hinzuzie-
hen zu wollen, mit der Bemerkung "Ein Unschuldiger braucht keinen Verteidiger" 
reagiert? Muss es schon als Verhinderung der faktischen Rechtsdurchsetzung gel-
ten, wenn der Vernehmende den Beschuldigten darauf hinweist, dass man ohne 
Verteidiger in einer halben Stunde fertig sei oder die Hinzuziehung eines Beistan-
des nur für unnötige Öffentlichkeit sorgen würde? 

Diese Fragen sind deshalb so schwierig zu beantworten, weil der Beschuldigte 
auf die Inanspruchnahme seines Rechts auch jederzeit wieder verzichten kann. Der 
BGH5 versucht deshalb das Problem der Konkretisierung der Verweigerung zu lö-
sen, indem er eine prozessordnungswidrige Verhinderung dann ablehnt, wenn der 
Beschuldigte "freiwillig" auf die Ausübung seines Verteidigerrechts verzichtet hat. 
Wie die Freiwilligkeit des Verzichts zu bestimmen ist, lässt der BGH dabei freilich 
offen. Wie die nähere Untersuchung zeigen wird, ist es auch nicht möglich, den 
freiwilligen Verzicht näher zu umschreiben, weil die Begriffe Freiwilligkeit und 
Unfreiwilligkeit nicht zuverlässig voneinander abzugrenzen sind. 

Was unter dem Verweigern der Verteidigerkonsultation zu verstehen ist, lässt 
sich nur beantworten, indem nicht auf den freiwilligen Verzicht des Beschuldigten 
abgestellt, sondern abstrakt bestimmt wird, welche Handlungen in das verfassungs-
rechtlich abgesicherte Verteidigerbeistandsrecht eingreifen. 

Das Recht auf einen Verteidiger ist nicht nur in der StPO einfachgesetzlich gere-
gelt, es ist nach der Rechtsprechung des BVerfG ein dem Beschuldigten zustehen-
des Prozessgrundrecht6, das in seiner Funktion als Abwehrrecht eine Verbotsnorm 
für staatliche Organe darstellt. Deshalb soll das Verbot der Verhinderung der Ver-
teidigerkonsultation, das in eine öffentlich-rechtliche Handlungsbeschränkung um-
formuliert werden kann, mit Hilfe der grundrechtsdogmatischen Kriterien be-
schrieben werden, die abstrakt bestimmen, welche Handlungen dem Staat verboten 
sind. 

Die Feststellung, dass die Lösung nur unter Zugrundelegung grundrechtsdogma-
tischer Kriterien zu finden ist, weist zwar den richtigen Weg, sie kann aber allein 
nicht zum Ziel führen, weil es mit den grundrechtliehen Vorgaben nicht gelingt, 
die Verantwortung des Beschuldigten in die Bewertung einzubeziehen. Der Be-

5 BGHSt 38, 372; BGH, NJW 1992,2905. 
6 BVerfGE 38, 105, 1ll ; 39,238, 243; 46,202, 210; 63,380, 391; 64, 135, 149; 65, 171, 

174; 66,313,318 f.; 68,237, 255; 70,297,322 f .; BVerfG, NStZ 1984, 176. 
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schuldigte hat es nämlich in der Hand, durch sein Schweigen die Möglichkeit der 
Konsultation zu erzwingen. Auf jeden Versuch der Vemehmungsbeamten, die Ver-
nehmung ohne die Hinzuziehung eines Verteidigers durchzuführen, kann der Be-
schuldigte mit seinem Schweigen und der Ankündigung, ohne seinen Verteidiger 
keinerlei Angaben zu machen, reagieren. 

Es ist aber bislang nicht belegt worden, dass der Beschuldigte überhaupt darauf 
verwiesen werden kann, er hätte doch einfach schweigen können. Das Strafpro-
zessrecht geht zwar von einem eigenverantwortlichen Beschuldigten aus, was die 
Annahme, der Beschuldigte müsse sich unter Umständen selbst schützen, nahe 
legt. Mehr als eine These kann diese Ansicht jedoch zunächst nicht sein. So finden 
sich in der Literatur7 auch Stellungnahmen, die so zu verstehen sind, dass jede Ein-
wirkung auf den Beschuldigten verboten sei. Da ein Verbot jeglicher Einflussnah-
me mit der dem Strafprozessrecht zugrunde liegenden Eigenverantwortlichkeit 
kaum zu vereinbaren erscheint, ist Ausgangspunkt der vorliegenden Untersuchung 
die These, dass nicht jede Einwirkung auf den Beschuldigten verboten ist und der 
Beschuldigte unter Umständen von seinem Schweigerecht Gebrauch machen muss. 
Das Prinzip der Eigenverantwortlichkeit ist aber zu konturenlos, als dass mit ihm 
diese These belegt werden könnte, weil aus der Eigenverantwortlichkeit alleine 
keine begründeten Ergebnisse hergeleitet werden können8. Es ist daher nicht nur 
zu beweisen, dass nicht jeder Einfluss eine verbotene Verhinderung der Verteidi-
gerkonsultation ist, sondern auch nach einem Rahmen zu suchen, in dem die Ei-
genverantwortlichkeit Berücksichtigung finden kann. 

Auf strafprozessuale Überlegungen kann dabei nicht zurückgegriffen werden. 
Im Zusammenhang mit den Beweisverboten wurde bislang fast ausschließlich der 
Frage Aufmerksamkeit gewidmet, unter welchen Voraussetzungen ein Verstoß ge-
gen ein Beweiserhebungsverbot ein Verwertungsverbot nach sich zieht. Wann 
überhaupt ein Verstoß gegen ein Beweiserhebungsverbot zu bejahen ist, schien da-
gegen unproblematisch. Es ist aber- allerdings im Zusammenhang mit Beweisver-
wertungsverboten - in der neueren strafprozessualen Literatur9 darauf hingewiesen 
worden, dass sich sachgerechte Lösungen auch im Strafprozessrecht nur finden 
lassen, wenn die Kriterien der objektiven Zurechnung herangezogen werden. Diese 
Ansicht wird freilich nicht begründet und ist auch nicht unstrittig. Auch herrscht 
keine Einigkeit, ob strafrechtliche 10 oder zivilrechtliche 11 Kriterien herangezogen 
werden sollen. Der hier gewählte Lösungsweg wird zeigen, dass dieser Auffassung 

7 Ransiek, Polizeivernehmung, S. 43 ff.; ders., StV 1994, 343, 344; Strate/Ventzke, StV 
1986, 30, 31; krit. Hanack, in: LR, § 136 Rdnr. 69. Vgl. auch Eisenberg, Beweisrecht, 
Rdnr. 565; Stree, JZ 1966, 593, 596. 

8 So auch für das Strafrecht Amelung, ZStW 109 (1997), 490, 517; Reyes, ZStW 195 
(1993), 108, 109. 

9 Bauer; wistra 1993, 95, 101; Rogall, NStZ 1988, 385; Schlücher; JR 1984, 517, 519; 
Wolter; NStZ 1984, 276, 277. 

10 Rogall, NStZ 1988, 385; Schlücher; JR 1984, 517; Wolter; NStZ 1984, 276. 
II Bauer; wistra 1993,95, 101. 


